
 

GEMEINDE NEUFAHRN 
B E I  F R E I S I N G  

 

 
 

 
Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: Bau/123/2023 

 
 

Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Bauamt Zue, Christian 02.08.2023 

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat 28.08.2023  öffentlich 

 
 

29. Änderung des Flächennutzungsplanes "Windenergie„ für einen Teil des 
Gemeindegebietes; Würdigung der Stellungnahme des Landratsamtes 
Freising, Sachgebiet Wasserrecht 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Landratsamtes Freising Sachgebiet Wasserrecht vom 13.7.2023 
 



 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Belange hinsichtlich eines 
möglichen Hochwasserereignisses können grundsätzlich im Rahmen des nachfolgenden 
konkreten Genehmigungsverfahrens für die Windkraftanlagen geprüft werden, da erst zu 
diesem Zeitpunkt Anlagentyp und der genaue Standort bekannt sind. 
 
Teile des Wasserschutzgebietes sind von der bisher ausgewiesenen Konzentrationszone 
tangiert. Diese Überschneidung von äußerer Zone des Wasserschutzgebiets und Windkraft 
Konzentrationsfläche ist auch schon in der Änderung des Flächennutzungsplanes 
dargestellt. Es wird daher die in der Stellungnahme geforderte Ermittlung der Tabuzonen 
durchgeführt. Dieses Ergebnis ist mit dem Sachgebiet Wasserrecht im Landratsamt 
abzustimmen und zu ermitteln, ob eine Befreiung möglich ist. Die in der Stellungnahme 
genannten Urteile beziehen sich nur auf ein Verbot von Windkraftanlagen im 
Fassungsbereich und in der inneren Wasserschutzzone- nicht aber im äußeren 
Schutzgebiet. Auch das Wasserwirtschaftsamt sieht die äußere Zone in seiner 
Stellungnahme als zulässige Fläche an.  
 
Das Ergebnis dieser Ermittlung fließt in die Ausweisung der Konzentrationszonen für 
Windkraft ein. Bei Bedarf wird die Konzentrationszone entsprechend reduziert.  
 
Der ordnungsgemäße Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wird im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren geprüft und sichergestellt. 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 



 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt die Würdigung 
entsprechend dem Sachvortrag.  
 
Es wird eine Ermittlung der Tabuzonen durchgeführt. Das Ergebnis dieser Ermittlung fließt in 
die Ausweisung der Konzentrationszonen für Windkraft ein und bei erkennbarem 
Handlungsbedarf ist die Konzentrationszone vor der Auslegung entsprechend anzupassen. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 


